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Thema

Mehr Transparenz und Sicherheit
für Eltern und Träger
Die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen – reformbedürftig

■ Doris Beneke

Die Finanzierung von Kindertageseinrich-
tungen ist in Deutschland höchst unter-
schiedlich geregelt. Das gesamte System
zeichnet sich durch chronische Unterfi-
nanzierung aus und wird den Anforde-
rungen an eine qualitativ hochwertige Be-
treuung, Bildung und Erziehung von Kin-
dern nicht gerecht.

Die Finanzierung von Kindertageseinrich-
tungen wird in Deutschland in insgesamt
16 Finanzierungssystemen geregelt.
Grund dieser unterschiedlichen Regelun-
gen ist der im Kinder- und Jugendhilfege-
setz festgelegte Landesrechtsvorbehalt zur
Finanzierung von Tageseinrichtungen für
Kinder (§ 74 a SGB VIII). Damit ist es
den Ländern möglich, völlig eigenständig
die Finanzierung in Abweichung von den
sonst im Kinder- und Jugendhilfegesetz
vorgesehenen Finanzierungsformen in der
Jugendhilfe zu regeln. Dies hat zu einer
bunten Mischung unterschiedlichster Sy-
steme geführt, die getrost als föderaler
Flickenteppich bezeichnet werden kann.

Wer finanziert eigentlich die
Kindertageseinrichtungen?

In fast allen Bundesländern sind die
Länder, Kommunen, Träger und Eltern
an der Finanzierung der Betriebskosten
beteiligt. Aktuell ist ein Trend zur Kom-
munalisierung zu beobachten: Die Län-
der ziehen sich ganz oder teilweise aus der
Finanzierung heraus und übertragen die
Verantwortung auf die Kommunen. Für
diese Verlagerung mag sprechen, dass die
Kommunen im Idealfall die Mittel zielge-
nau und bedarfsgerecht einsetzen kön-
nen. Andererseits sorgt eine geregelte
Landesfinanzierung für eine einheitliche
Ausstattung der Kindertageseinrichtun-
gen in einem Bundesland und damit für
vergleichbare Standards.

Die Träger bringen in unterschiedlicher
Höhe entweder landesgesetzlich normier-
te Eigenanteile in zum Teil erheblicher

Höhe auf oder müssen die Differenz zu
den nicht refinanzierten Kosten aufbrin-
gen. Diese entstehen, weil entweder be-
stimmte Betriebskosten – beispielsweise
Verwaltungsausgaben – nicht anerkannt
werden oder bei subjektorientierten Fi-
nanzierungsformen die tatsächlichen Be-
triebskosten über den vom öffentlichen
Träger festgelegten und bewilligten Fest-
beträgen liegen. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn die tatsächlichen Per-
sonalkosten durch die Altersstruktur der
Mitarbeitenden oder abweichende tarifli-
che Regelungen über den vom öffent-
lichen Träger festgelegten Kosten liegen.
Im ungünstigsten Fall verbleibt bei einem
freien Träger auch bei gesetzlich normier-
ter Regelung ein Differenzbetrag nicht
anerkannter Sach- oder Personalkosten,
die seinen Eigenanteil zusätzlich erhöhen.
In einigen Bundesländern werden auch
vom Träger eingebrachte Eigenleistungen
oder Elternleistungen als Eigenanteil bei
der Berechnung der Zuschüsse aner-
kannt. Der Landes- oder Kommunalzu-
schuss wird in einigen Bundesländern als
»Defizitdeckung« bezeichnet, obwohl
dieser Begriff irreführend ist: Es geht
nicht um den Ausgleich defizitärer Be-
wirtschaftung einer Einrichtung durch
den Träger, sondern um die Berechnung
des gesetzlich vorgesehenen Zuschussan-
teils des öffentlichen Trägers.

Eltern sind in der Regel an der Finan-
zierung der Kindertageseinrichtungen
durch die Zahlung von Elternbeiträgen
beteiligt. Einige Bundesländer wie Saar-
land, Rheinland Pfalz und Berlin haben
Beitragsfreiheit für das letzte Kindergar-
tenjahr eingeführt, teilweise sind weitere
Beitragsfreistellungen politisch geplant.
Die Erhebung von Elternbeiträgen erfolgt
auf der Basis des § 90 SGB VIII, der für
die Inanspruchnahme von Kindertages-
einrichtungen Teilnahmebeiträge vorsieht
und den Ländern ermöglicht, Staffelun-
gen der Beiträge nach Einkommensgrup-
pen, Kinderzahl oder Zahl der Familien-
angehörigen vorzunehmen. Der Beitrag
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kann ganz oder teilweise erlassen werden
oder vom öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe übernommen werden, wenn die Be-
lastung dem Kind oder seinen Eltern nicht
zuzumuten ist.

In der Praxis gibt es mehr als nur 16
Länderregelungen und Staffelungssyste-
me, da nur ein Teil der Bundesländer, wie
zum Beispiel Hamburg, Rheinland Pfalz
und Sachsen, die Elternbeitragshöhe re-
gelt. Etliche Länder haben die Festlegung
der Beiträge auf die Kommune übertra-
gen, jede Kommune entscheidet dann
selbst über die Beitragshöhe. Das führt
dazu, dass in einem Bundesland regional
unterschiedliche Beiträge je nach Be-
schlusslage der Kommune zu entrichten
sind. Wie teuer oder preiswert ein Platz
für Eltern wird, hängt also vom Wohnort
ab. Noch unübersichtlicher wird es, wenn
die Beitragsfestlegung auch durch den
Träger erfolgen kann, dann gibt es unter
Umständen sogar in einer Kommune trä-
gerspezifisch unterschiedlich hohe Beiträ-

ge. Die Höhe der Beiträge zeichnet sich
durch eine breite Varianz aus, die sich
auch noch nach Art und zeitlichem Be-
treuungsumfang unterscheidet. Von ver-
gleichbaren Beitragshöhen kann in
Deutschland nicht gesprochen werden.
Eltern müssen bei einem Umzug mit er-
heblichen Kostenunterschieden für die
Betreuung ihrer Kinder rechnen.

Das ist die Ausgangslage, vor der über
eine Beteiligung des Bundes an der Finan-
zierung diskutiert wird. Und in dieser Si-
tuation erwartet die Konferenz der Ju-
gend- und Familienminister allen Ernstes,
dass die Verteilung der Bundesmittel so
gestaltet wird, dass diese mit den Verfah-
ren und Strukturen in den Ländern kom-
patibel ist. Die Umsetzung dieser Vorga-
be dürfte mit riesigem Verwaltungsauf-
wand verbunden sein – Mittel, die
dringend für den tatsächlichen Ausbau
benötigt werden und nicht in einen
zwangsläufig entstehenden bürokrati-
schen Wasserkopf gehen dürfen. Bereits
entwickelte Modelle wie die Einführung
eines Geldleistungsgesetzes (»Kitageld«)
werden bedauerlicherweise von den Ak-
teuren nicht diskutiert. (1) Zwischenzeit-

lich wurde in einer Bund Länder Verein-
barung die Einrichtung eines Sonderver-
mögen über 2,15 Milliarden Euro zur In-
vestitionsförderung beschlossen. Dar-
überhinaus wird sich der Bund im
Rahmen der Umsatzsteuerverteilung an
den Betriebskosten beteiligen.

Objektfinanzierung versus
Subjektfinanzierung

Grob lassen sich zwei Grundstrukturen
in den Finanzierungssystemen unterschei-
den, die objektbezogene und die subjekt-
bezogene Finanzierung.
• Bei der Objektfinanzierung erhält der

Träger eine Zuwendung, in der Regel
werden die in der Betriebserlaubnis an-
erkannten Gruppen und die dafür an-
erkannten Personalkosten bezuschusst.
Kritiker bemängeln an dieser Form der
Finanzierung die pauschale Bezuschus-
sung des Trägers und der Einrichtung

unabhängig von der Belegung. Sie ver-
missen Anreize zu Wettbewerb und
wirtschaftlichem Handeln da auch
nicht belegte Plätze und mögliche freie
Personalressourcen bezuschusst wer-
den. Jugendhilferechtlich wird diese
Form der Finanzierung kritisiert, weil
sie die Einrichtung finanziert und nicht
die Kinder als Subjekte der Förderung.
Dies müsste zumindest bei den Rechts-
anspruchsplätzen gewährleistet wer-
den, deren Finanzierung auf der Basis
des jugendhilferechtlichen Dreiecksver-
hältnisses zu gestalten ist. Dementspre-
chend wäre die Entgeltfinanzierung die
korrekte rechtliche Finanzierungsab-
wicklung . Damit verbunden wird die
Forderung nach einer Neugestaltung
der Finanzierung auf der Grundlage ei-
ner Subjektfinanzierung. (2)

• Subjektbezogene Finanzierung legt ent-
weder die Auslastung des Angebotes
zugrunde oder gibt den Leistungsbe-
rechtigten Mittel in die Hand, mit de-
nen sie das Angebot bezahlen kön-
nen(Gutschein). Innerhalb der Subjekt-
finanzierung haben sich in den Ländern
unterschiedliche Formen entwickelt:

Pro belegtem Platz (Brandenburg,
Mecklenburg, Thüringen), Finanzie-
rung durch einen Gutschein (Hamburg,
Berlin) oder Mischformen wie das bay-
erische Modell der markt- und quali-
tätsorientierten Steuerung. Hier wird
die Förderung in Abhängigkeit von der
Nutzungszeit gekoppelt mit einem auf-
wandsabhängigen Gewichtungsfaktor
für Kinder mit Behinderungen, auslän-
dische Kinder und Kinder unter drei
Jahren.
Für die subjektbezogenen Finanzierungs-
formen lassen sich gravierende Mängel
feststellen, die dringend zu einer Überar-
beitung der Systeme führen müssten (3):

• Die starren Formen der Bedarfsfestle-
gung durch den öffentlichen Träger, die
sich einseitig an Erwerbstätigkeit orien-
tieren, verhindern einzelfallbezogene,
an den Bedarfen der Kinder ausgerich-
tete sozialpädagogische Entscheidun-
gen über den anzuerkennenden Betreu-
ungsplatz und den Umfang der aner-
kannten Kosten. So geschehen in der
Anfangsphase in Hamburg, wo die Ein-
führung des Gutscheins durch Budge-
tierung der Mittel dazu führte, das
nicht einmal alle berechtigten Empfän-
ger eines Gutscheins bedient werden
konnten.

• Der Zugang zu Gutscheinen und Bu-
chungszeiten erfordert von Eltern die
Fähigkeit, mit diesen Instrumenten um-
gehen zu können. Kompetenz und
Durchsetzungsfähigkeit der Eltern
gegenüber der öffentlichen Verwaltung
sind entscheidend für die Quantität
und Qualität des genehmigten Platzes.
Dies führt zwangsläufig zu Benachteili-
gungen für die Kinder, die besonders
auf Unterstützung und Förderung an-
gewiesen sind und deren Eltern diesen
Herausforderungen eher unwillig
gegenüberstehen, sie nicht verstehen
oder im Umgang damit überfordert
sind.

• Aus der Perspektive der Eltern führt die
mit der Subjektfinanzierung angestreb-
te Wirtschaftlichkeit dazu, dass sie mit
eingeschränktem Wunsch- und Wahl-
recht und sogar mit höheren Beiträgen
rechnen müssen, wenn die Wohnsitzge-
meinde den Platz in einer anderen Ge-
meinde nicht finanziert wie dies in Bay-
ern zum Teil geschieht.

• Tendenziell sind die subjektbezogenen
Systeme mit hohem Verwaltungsauf-
wand sowohl bei den öffentlichen wie

»Subjektfinanzierung verlangt
Bedarfsfeststellung«
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den freien Trägern verbunden. Hier
werden Finanzströme in Bereiche um-
gesteuert, die Eltern und Kinder am we-
nigstens zugute kommen.

• Die Refinanzierung der Personalkosten
orientiert sich an der Anwesenheitszeit
der Kinder, Planungszeiten, Weiterbil-
dung und Zeiten für Elternarbeit , die
erheblichen Einfluss auf die Qualität
haben, werden nicht berücksichtigt.

• Das wirtschaftliche Risiko bei Nicht
Belegung einzelner Plätze wird voll-
ständig auf den Träger übertragen. Die
Konsequenz sind befristete Verträge
oder Teilzeitverträge für die Fachkräf-
te, was für den Erhalt von Qualität und
Kontinuität gerade in der Arbeit mit
kleinen Kindern kontraproduktiv ist.
Zeitverträge und Teilzeiteinkommen
befördern zudem die Entwicklung pre-
kärer Lebenssituationen von Fachkräf-
ten, die zunehmend selber von Armut
betroffen sind. Die mit der Subjektfi-
nanzierung angestrebte Wirtschaftlich-
keit und Effizienzsteigerung geht zu
Las ten der Fachkräfte und der Kinder.
Subjektfinanzierung erfolgreich umge-

setzt würde bedeuten, die finanziellen Be-
schränkungen durch festgelegte Budgets
aufzuheben, fachlich angemessene perso-
nelle Standards festzulegen und eine am
Bedarf des Kindes orientierte Entschei-
dung über den zeitlichen Umfang des An-
gebotes einzuführen. Befürworter der
Subjektfinanzierung heben die stärkere
Wettbewerbs- und Marktorientierung
hervor, die vor allem die Seite der Nach-
fragenden, der Eltern, stärken soll.

Dazu ist kritisch anzumerken, dass
Markt und Wettbewerbsfaktoren zu-
nächst ein umfassendes Angebot voraus-
setzen. Dies mag in einigen Ballungsge-
bieten für einen Kindergartenplatz erfüllt
sein, im Westen trifft dies schon nicht
mehr bei Ganztagsplätzen und Krippen-
plätzen zu. In kleinstädtischen und länd-
lichen Regionen ist ein Wettbewerb auf-
grund der geringen Auswahl gar nicht
möglich.

Wettbewerb verlangt Mobilität und
gute Information der Nachfragenden –
auch dies kann bei Eltern nicht vorausge-
setzt werden. Bisher fehlen empirische Be-
lege dafür, dass Druck durch Wettbewerb
anreizfördernde Wirkung hätte oder gar
ein geeignetes Instrument zur Gewährlei-
stung von Chancengleichheit wäre. Ein
Anreiz für die Weiterentwicklung flexib-
ler und bedarfsgerechter Angebote dürfte

sich vielmehr aus einer gesicherten Finan-
zierung ergeben, die Träger nicht zwingt,
die risikoärmste und kostengünstigste
Variante von Angeboten zur Verfügung
zu stellen.

Resümee

Der OECD-Bericht »Starting Strong«
kam im Jahr 2001 zu der Einschätzung,
Erziehung, Bildung und Betreuung werde
in Deutschland häufig eher vom aktuell
verfügbaren Budget bestimmt als von
dem Bemühen, das Budget auf die wach-
senden Herausforderungen und Quali-
tätsanforderungen abzustimmen. Dies
gilt immer noch im Jahr 2008.

Es gibt in Deutschland erheblichen
Nachholbedarf bei der Entwicklung eines
leistungsgerechten Finanzierungssystems
für Kindertageseinrichtungen, das den
Anforderungen gerecht wird, die an den
Elementarbereich gestellt werden: Aus-
gleich von Benachteiligungen, Prävention
von Armut, individuelle Unterstützung
von Bildungsbiografien. ◆

Anmerkungen
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